
PROF. DR. MICHAEL SCHEFCZYK 
STEUERBERATER 
FACHBERATER FÜR INTERNATIONALES STEUERRECHT 

MANDANTENBRIEF FEBRUAR 2019 
  SEITE 1 

 

STEUERBERATER PROF. DR. MICHAEL SCHEFCZYK ∙ SELLINER STR. 10 ∙ 01109 DRESDEN ∙ TEL. 03 51-4 59 56 40 ∙ MICHAEL@SCHEFCZYK.NET ∙ WWW.STB-SCHEFCZYK.DE 

►AKTUELL: BELEGVORHALTEPFLICHT ANSTELLE VON BELEGVORLAGEPFLICHT

Das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungs-
verfahrens hat ab dem Besteuerungszeitraum 2017 
dafür gesorgt, dass Belege grundsätzlich nicht mehr 
zusammen mit der Steuererklärung beim Finanzamt 
einzureichen sind, sondern nur noch für etwaige Be-
leganforderungen vorgehalten werden müssen. 
Fachsprachlich hat damit eine Belegvorhaltepflicht 
die bisherige Belegvorlagepflicht abgelöst. Die all-
gemeinen Erfahrungen damit sind relativ gemischt. 
Für sehr viele Steuerpflichtige verbleibt es bei einer 
echten Erleichterung, da Belege nicht mehr hin- und 
zurückversandt werden müssen. Entsprechendes gilt 
auch für die Finanzverwaltung. Gleichzeitig haben 
wir aber auch Fälle erlebt, in denen die Beleganfor-
derungen überraschend intensiv ausgefallen sind, 
sodass man sich schon fast wie in einer Betriebsprü-
fung fühlte, ohne den Grund dafür zu verstehen. 
In manchen Fällen wird die Finanzverwaltung Beleg-
anforderungen absetzen, um die Existenz der Belege 

zu verproben. Das ist legitim und dies kann nicht 
prognostizierbar sein. In vielen Fällen dürfte es aber 
auch vernünftig sein, zu neuen, veränderten oder 
außergewöhnlichen Sachverhalten Belege aktiv mit-
zusenden, da eine Anforderung naheliegend er-
scheint und man damit die Hoffnung verbindet, die 
Sache effizient zu erledigen. Für den Steuerberater 
ergibt sich daraus aber unter anderem ein Daten-
schutzproblem: Dem Grundsatz der Datensparsam-
keit kann man nur entsprechen, wenn man nichts 
herausgibt, das das Finanzamt nicht begründet ange-
fordert hat. Zur Milderung dieses Dilemmas hat die 
Steuerberaterkammer Düsseldorf beigetragen, in-
dem sie in ihrem Kammerbrief unverbindliche 
„Empfehlungen zur Belegvorlage“ veröffentlicht hat. 
Es bleibt abzuwarten, ob sich daraus hoffentlich im 
Rahmen der Varianz des menschlichen Urteils eine 
natürliche Balance entwickelt, die in der Mehrzahl 
der Fälle zu effizienten Lösungen führen wird. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG FEBRUAR UND MÄRZ 2019 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 11.02.2019 11.03.2019 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag – 11.03.2019 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag – 11.03.2019 

Umsatzsteuer2 11.02.2019 11.03.2019 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 11.02.2019 – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 14.02.2019 14.03.2019 

Gewerbesteuer 15.02.2019 – 

Grundsteuer 15.02.2019 – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 18.02.2019 – 

Sozialversicherung4 26.02.2019 27.03.2019 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an Anteilseigner an das zu-
ständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 

dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfrist endet damit entsprechend früher. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

4 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitli-
cher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugs-
stelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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►UNTERNEHMER/BETEILIGUNGEN 

Schätzungsbefugnis bei fehlenden Programmier-
protokollen eines bargeldintensiven Betriebs mit 
modernem PC-Kassensystem 
Die einzelne Aufzeichnung eines jeden Barumsatzes 
kann nach der Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs unzumutbar sein. Wird jedoch ein modernes 
PC-Kassensystem eingesetzt, das sämtliche Kassen-
vorgänge einzeln und detailliert aufzeichnet, ist eine 
Berufung auf die Unzumutbarkeit der Aufzeich-
nungsverpflichtung nicht (mehr) möglich. 
Fehlen Programmierprotokolle für ein solches elek-
tronisches Kassensystem, berechtigt dies zu einer 
Hinzuschätzung von Umsätzen, wenn eine Manipu-
lation der Kassen nicht ausgeschlossen werden kann. 
Ein weiteres Indiz für eine nicht ordnungsgemäße 
Kassenführung ist z. B. die Existenz diverser Über-
wachungsvideos in den Betriebsräumen des Unter-
nehmens, wonach Mitarbeiter zahlreiche Bezahlvor-
gänge nicht im Kassensystem erfasst hatten. Unter 
diesen Voraussetzungen besteht ausreichend Anlass, 
die sachliche Richtigkeit der Buchführung zu bean-
standen. Eine Hinzuschätzung von Umsatz und Ge-
winn auf der Grundlage einer Nachkalkulation ist 
insoweit zulässig. 

Gesellschaftereinlage als nachträgliche Anschaf-
fungskosten auf die GmbH-Beteiligung 
Aufwendungen eines Gesellschafters aus der Ein-
zahlung in die Kapitalrücklage führen zu nachträgli-
chen Anschaffungskosten auf die Beteiligung des 
Gesellschafters, wenn sie zur Vermeidung der Inan-
spruchnahme aus einer Bürgschaft geleistet wurden. 
Nachträgliche Anschaffungskosten auf eine Beteili-
gung sind nur solche Aufwendungen des Gesell-
schafters, die nach handels- und bilanzsteuerrechtli-
chen Grundsätzen zu einer offenen oder verdeckten 
Einlage in das Kapital der Gesellschaft führen. Da-
runter fallen auch handelsbilanzrechtliche Zuzah-
lungen, wie die freiwillige und ohne Gewährung von 
Vorzügen seitens der Kapitalgesellschaft erbrachte 
Einzahlung in die Kapitalrücklage. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob die zugeführten Mittel 
von der Gesellschaft dazu verwendet werden, eigene 
(betriebliche) Verbindlichkeiten abzulösen. Die Ver-
wendung der Mittel durch die Gesellschaft ist uner-
heblich, ebenso wie ein Rückgriffsanspruch des Ge-
sellschafters gegen die Gesellschaft. 
Der Bundesfinanzhof stellt heraus, dass dieses Vor-
gehen nicht den Wertungen des Gesellschaftsrechts 
widerspricht. Insbesondere liegt kein Gestaltungs-
missbrauch vor. Durch die Leistung weiterer Ein-
zahlungen über die Stammeinlage hinaus ermöglicht 
es der Gesellschafter seiner Gesellschaft, wechselnde 
Kapitalbedürfnisse durch Eigenkapital statt durch 
Fremdkapital zu decken. 

Pauschal ermittelte Nutzungsentnahme für Kfz 
vielleicht doch begrenzbar? 
Die private Nutzung eines betrieblichen Kraftfahr-
zeugs (Kfz) kann pauschal nach der so genannten 
1 %-Regelung besteuert werden. Dies setzt seit 2006 
voraus, dass das Kfz zu mindestens 50 % betrieblich 
genutzt wird. Der Bundesfinanzhof hatte erst kürz-
lich entschieden, dass es nicht geboten sei, im Um-
kehrschluss die nach der 1 %-Regelung ermittelte 
Nutzungsentnahme auf 50 % der Gesamtaufwen-
dungen für das Kfz zu begrenzen. 
Diese Entscheidung könnte nun das Bundesverfas-
sungsgericht kippen. Gegen die Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs ist mittlerweile Verfassungsbe-
schwerde erhoben worden. 
Hinweis: Betroffene Streitfälle sollten mit Verweis 
auf das anhängige Verfahren offengehalten werden. 

►GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER/VERMIETER 

Mieter kann Zustimmungserklärung zur Mieter-
höhung nicht widerrufen 
Mieter können eine einmal erteilte Zustimmung zur 
Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete 
nicht widerrufen. Dies hat der Bundesgerichtshof 
entschieden. 
Das fernabsatzrechtliche Widerrufsrecht soll Ver-
braucher vor Fehlentscheidungen schützen. Dies gilt 
vor allem bei Haustürsituationen oder im Online-
handel. Bei einem Mieterhöhungsverlangen des 
Vermieters gibt es aber kein Informationsdefizit und 
keinen zeitlichen Druck des Mieters. Der Mieter hat 
für seine Überlegungen eine Frist von zwei Monaten. 
Zudem muss eine Mieterhöhung vom Vermieter ge-
nau begründet werden. Deshalb ist das Widerrufs-
recht in diesem Fall nicht anwendbar. 
Geklagt hatte ein Mieter, der zuerst einer Mieterhö-
hung zugestimmt hatte, jedoch kurz darauf den Wi-
derruf der Zustimmung erklärte, die erhöhte Miete 
lediglich unter Vorbehalt zahlte und die Rückzah-
lung der zu viel gezahlten Miete begehrte. 

Trompetenspiel im Reihenhaus in Maßen erlaubt 
Wenn Nachbarn über das Musizieren in einem Rei-
henhaus streiten, dürfen Gerichte keine zu strengen 
Maßstäbe anlegen. Hausmusik ist in gewissen Gren-
zen als übliche Freizeitbeschäftigung erlaubt, sofern 
im Einzelfall der Nachbar durch die Geräuschkulisse 
nicht unverhältnismäßig stark beeinträchtigt wird. 
Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
Nach Ansicht des Gerichts gehört das häusliche Mu-
sizieren einschließlich des dazugehörigen Übens zu 
den sozialadäquaten und üblichen Formen der Frei-
zeitbeschäftigung und ist aus der Sicht eines ver-
ständigen Menschen in gewissen Grenzen hinzu-
nehmen. Auf der anderen Seite sind auch die Inte-
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ressen der Nachbarn an Ruhe und Erholung zu be-
rücksichtigen. Deshalb ist im Einzelfall zu entschei-
den, was noch angemessen und wann die Grenze 
des Zumutbaren überschritten ist. Als grober Richt-
wert kann davon ausgegangen werden, dass zwei 
bis drei Stunden an Werktagen und ein bis zwei 
Stunden an Sonn- und Feiertagen, jeweils unter Ein-
haltung üblicher Ruhezeiten, gerechtfertigt sind. 

►KINDER 

Ehefrau der Kindsmutter wird nicht aufgrund der 
Ehe zum rechtlichen Mit-Elternteil des Kindes 
Die Ehefrau der Kindsmutter ist nicht aufgrund der 
Ehe als weiterer Elternteil in das Geburtenregister 
einzutragen. Dies entschied der Bundesgerichtshof. 
Die für verschiedengeschlechtliche Ehepaare gelten-
de Abstammungsregelung weist die Vaterschaft 
dem Mann zu, der zum Zeitpunkt der Geburt mit 
der Mutter des Kindes verheiratet ist. Die gesetzli-
che Regelung ist auf Paare gleichen Geschlechts 
nicht unmittelbar anwendbar. Auch eine analoge 
Anwendung kommt nicht in Betracht, weil keine 
planwidrige Regelungslücke existiert. Vielmehr gilt 
die von dieser Regelung aufgestellte widerlegbare 
Vermutung, der Ehemann habe das Kind auch ge-
zeugt, im Fall einer Ehe zwischen zwei Frauen gera-
de nicht. Auch eine grundgesetzwidrige Ungleich-
behandlung liegt nicht vor, weil die Ehefrau biolo-
gisch nicht leiblicher Elternteil des Kindes sein kann. 
Darüber hinaus hat der Gesetzgeber bisher bewusst 
von einer Neuregelung des Abstammungsrechts ab-
gesehen. In diesem Zusammenhang bedürfte es auch 
der Klärung, ob und in welcher Weise bei zwei 
männlichen Ehegatten vergleichbare, auf bei Geburt 
bestehender Ehe beruhende Eltern-Kind-Verhält-
nisse begründet werden können. 

Höheres Kindergeld ab Juli 2019 
Der Bundesrat hat am 23.11.2018 das sogenannte 
Familienentlastungsgesetz verabschiedet. Das Gesetz 
sieht eine Erhöhung des Kindergeldes ab Juli 2019 
vor und enthält zum anderen steuerliche Entlastun-
gen beim Steuersatz und Steuertarif für alle Steuer-
pflichtigen. Zu den Neuregelungen gehört: 
· Das Kindergeld wird ab dem 01.07.2019 um 10 € 

pro Monat und Kind erhöht. Es beträgt dann 
204 € für das erste und zweite Kind, 210 € für das 
dritte Kind und 235 € ab dem vierten Kind. 

· Der steuerliche Kinderfreibetrag wird ebenfalls 
erhöht – und zwar von bislang 2.394 € je Eltern-
teil um 96 € auf 2.490 € je Elternteil ab 2019 und 
schließlich um weitere 96 € auf 2.586 € je Eltern-
teil ab 2020. 

· Der Grundfreibetrag von z. Zt. 9.000 € p. a. wird 
2019 auf 9.168 € und 2020 auf 9.408 € angehoben. 

►UMSATZSTEUER 

Korrektur einer unzutreffenden Steuerschuldner-
schaft des Bauträgers 
Wer als Bauträger fälschlicherweise davon ausge-
gangen ist, als Leistungsempfänger die Umsatzsteu-
er der von ihm bezogenen Bauleistung zu schulden, 
kann ohne weitere Voraussetzungen geltend ma-
chen, dass die unzutreffende Besteuerung entfällt. 
Damit stellt sich der Bundesfinanzhof gegen die 
Auffassung der Finanzverwaltung. Diese ging bis-
lang davon aus, dass sie zur Verhinderung von 
Steuerausfällen dem Verlangen nach Erstattung der 
Umsatzsteuer des Bauträgers für Leistungsbezüge 
vor dem 15.02.2014 nur dann nachkommen muss,  
· soweit dieser die nachträgliche Zahlung der frag-

lichen Umsatzsteuer an den leistenden Unter-
nehmer nachweist oder 

· für das Finanzamt eine Aufrechnungsmöglichkeit 
dadurch besteht, dass der leistende Unternehmer 
seinen Anspruch gegen den Bauträger an das Fi-
nanzamt abtritt. 

Diese einschränkende Auffassung ist entsprechend 
der Entscheidung des Bundesfinanzhofs nicht durch 
das Gesetz gedeckt. 

►ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 

Betriebliche Altersvorsorge: Arbeitgeberzuschuss 
ab 2019 für Neuzusagen verpflichtend 
Eine betriebliche Altersversorgung liegt u. a. vor, 
wenn einem Arbeitnehmer Leistungen der Alters-, 
Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung aus 
Anlass seines Arbeitsverhältnisses vom Arbeitgeber 
zugesagt werden. Um das Altersvorsorgesparen 
über die Gehaltsabrechnung attraktiver zu machen, 
ist bereits seit dem 01.01.2018 das Betriebsrenten-
stärkungsgesetz in Kraft, woraus sich neue gesetzli-
che Regelungen bei Direktversicherungen, Pensions-
kassen und Pensionsfonds ergeben haben. Hervor-
zuheben sind hieraus 
· die Anhebung des steuerfreien Förderrahmens 

bei der Gehaltsumwandlung, 
· die Einführung des sog. Sozialpartnermodells 

(reine Beitragszusage als neue Zusageart) sowie 
· die Einführung eines neuen steuerlichen Förder-

betrags für Geringverdiener. 
Ab dem 01.01.2019 ist beim Abschluss von Neuver-
trägen nunmehr zudem ein verpflichtender Arbeit-
geberzuschuss in Höhe von 15 % zu leisten, sofern 
sich Arbeitgeber aus der Entgeltumwandlung Sozi-
alversicherungsbeiträge sparen. Die tatsächliche Hö-
he der eingesparten Sozialversicherungsbeiträge ist 
für die Höhe des Zuschusses unerheblich. Der Zu-
schuss ist zudem „tarifdispositiv“, d. h. in Tarifver-
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trägen kann zuungunsten des Arbeitnehmers abge-
wichen werden. 
Hinweis: Für Altverträge greift der obligatorische 
Arbeitgeberzuschuss erst ab dem Jahr 2022. 

Kurzfristige Beschäftigung: 70-Tage-Regelung für 
Saisonarbeiter bleibt bestehen 
Der Bundesrat hat Mitte Dezember 2018 das Qualifi-
zierungschancengesetz gebilligt und damit den Weg 
dafür frei gemacht, dass u. a. die derzeit befristet 
geltenden höheren Zeitgrenzen für eine sozialversi-
cherungsfreie kurzfristige Beschäftigung dauerhaft 
(d. h. über den 31.12.2018 hinaus) beibehalten wer-
den. Demnach liegt eine kurzfristige Beschäftigung 
vor, wenn die Beschäftigung innerhalb eines Kalen-
derjahres auf längstens drei Monate oder 70 Arbeits-
tage begrenzt ist. Damit werden insbesondere Be-
triebe, für die Saisonarbeit einen besonders hohen 
Stellenwert hat, wie in der Landwirtschaft sowie im 
Hotel- und Gaststättengewerbe, entlastet. 
Obacht: Eine kurzfristige Beschäftigung unterliegt 
grundsätzlich keiner Verdienstbeschränkung. Über-
steigt das Entgelt jedoch 450 € im Monat, muss der 
Arbeitgeber prüfen, dass die Tätigkeit nicht berufs-
mäßig ausgeübt wird. D. h. die Beschäftigung darf 
für den Arbeitnehmer nur von untergeordneter Be-
deutung sein. Anderenfalls liegt eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung vor. 

EuGH stärkt Arbeitnehmerrechte bei Urlaubsan-
spruch 
Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) 
hat sich in zwei Urteilen zum deutschen Urlaubs-
recht geäußert. 
Zum einen ging es um die Vererbbarkeit von Ur-
laubsabgeltungsansprüchen. Die Witwen zweier Ar-
beitnehmer hatten von den ehemaligen Arbeitgebern 
ihrer Ehemänner finanzielle Vergütung für die zum 
Zeitpunkt des Todes nicht genommenen Urlaubstage 
gefordert. Fraglich war, ob der Anspruch auf bezahl-
ten Jahresurlaub auch dann nicht mit dem Tod des 
Arbeitnehmers untergeht, wenn – wie in Deutsch-
land – eine finanzielle Vergütung nach dem nationa-
len Recht nicht Teil der Erbmasse wird. 
Der EuGH hat dies bestätigt. Auch wenn der Zweck 
der Erholung nicht mehr verwirklicht werden kann, 
können die Erben eine finanzielle Vergütung für 
nicht genommenen Jahresurlaub verlangen, da an-
sonsten die finanzielle Komponente des grundrecht-
lich relevanten Anspruchs auf bezahlten Jahresur-
laub rückwirkend entfallen würde. Schließt das nati-
onale Recht eine solche Möglichkeit aus, können sich 
die Erben unmittelbar auf das Unionsrecht berufen. 
In einem weiteren Fall hatte ein Rechtsreferendar in 
den letzten Monaten seines juristischen Vorberei-
tungsdiensts trotz Aufforderung nur zwei Tage Ur-

laub genommen und für die nicht genommenen Ur-
laubstage finanziellen Ausgleich verlangt. 
Der EuGH entschied, dass ein Arbeitnehmer seinen 
Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub nicht allein 
deshalb verliert, weil er keinen Urlaub beantragt hat. 
Kann der Arbeitgeber aber beweisen, dass der Ar-
beitnehmer freiwillig und in Kenntnis der Sachlage 
auf den Urlaub verzichtet hat, nachdem er in die 
Lage versetzt worden war, diesen rechtzeitig zu 
nehmen, können der Urlaubsanspruch und auch der 
Anspruch auf finanzielle Vergütung wegfallen. 

►ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Job-Ticket ab 2019 steuerfrei 
Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern ab 2019 den 
Weg zur Arbeit steuerlich schmackhaft machen. Zu-
schüsse und Sachbezüge für die Nutzung öffentli-
cher Verkehrsmittel im Linienverkehr, etwa mittels 
Job-Ticket, sind seit Jahresbeginn von der Steuer be-
freit. Die Steuerbefreiung umfasst auch private Fahr-
ten im öffentlichen Personennahverkehr. Ziel ist es, 
die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel attraktiver 
zu gestalten und mittelbar auch Umwelt- und Ver-
kehrsbelastungen zu senken. 
Die Steuerbefreiung gilt nur, wenn Arbeitgeber die 
Leistung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn erbringen. Sie gilt daher nicht für Arbeit-
geberleistungen, die durch Umwandlung des ohne-
hin geschuldeten Arbeitslohns finanziert werden. 
Für Arbeitgeber hat das den Vorteil, dass sie das 
Job-Ticket nicht mehr in die monatliche 44-€ Frei-
grenze für ihre Mitarbeiter einbeziehen müssen. 
Auch eine etwaige pauschale Besteuerung fällt weg. 
Hinweis: Arbeitnehmer sollten wissen, dass die 
steuerfreie Leistung im Rahmen ihrer Einkommen-
steuererklärung auf die Entfernungspauschale ange-
rechnet wird. Ihr Werbungskostenabzug mindert 
sich ggf. entsprechend. 

Berechnungsgrundlagen für den Spendenabzug 
beziehen sich auf das Kalenderjahr 
Spenden und Mitgliedsbeiträge zur Förderung steu-
erbegünstigter Zwecke können insgesamt bis zu 
20 % des Gesamtbetrags der Einkünfte oder vier 
Promille der Summe der gesamten Umsätze und der 
im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter 
als Sonderausgaben berücksichtigt werden. 
Dabei ist nach Auffassung des Finanzgerichts des 
Saarlandes bei der Berechnung der „Summe der ge-
samten Umsätze“ für den Sonderausgabenabzug auf 
die insgesamt im Kalenderjahr des Spendenabzugs 
erzielten Umsätze und nicht auf die Umsätze eines 
möglicherweise abweichenden Wirtschaftsjahres 
abzustellen. Etwaige hierdurch erforderliche Neben-
rechnungen sind hinzunehmen. 


